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Beratung des Bundesvorsitzenden des BDZ,

Klaus H. Leprich, mit Vertretern der AG Rente & Pension
von Dr. Dietmar L oose und Wolfgang Hadamschek

Der Vorsitzende unseres Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg, Andreas Schwenke, hatte zu
einer gemeinsamen Beratung von Vertretern der Bundesleitung desBDZ und der Arbeitsgruppe
Rente & Pension am 20. Januar 2010 eingeladen. Sie fand in der Liegenschaft Grellstral3ein
Berlin statt.

Der Einladung waren der Bundesvorsitzende, Klaus H. Leprich, sowie sein Stellvertreter und
Vorsitzender des Standigen Ausschusses Senioren, Ronald Hilgert, gefolgt. Sie wurden be-
gleitet vom Leiter der Bundesgeschéftsstelle des BDZ, Christof Stechmann und von Maik
Siekmann, Referent in der Bundesgeschéftsstelle. Recht zahlreich hatten sich Gewerk-
schaftsmitglieder eingefunden, die in der Arbeitsgruppe Rente & Pension unseres Bezirks-
verbandes mitarbeiten. Anwesend waren auch Kollegen aus Rostock und Stralsund, die sich
mit den in der Einladung genannten Themen befassen.

Diedrei Themen, zu denen K ollege Schwenke Gesprachsbedarf begriindete, hief3en:

1. Die Widerspruchs- und Klageverfahren wegen der unvollstandigen Feststellung des
Arbeitsentgeltes nach dem AAUG im Zusammenhang mit der Rentenwirksamkeit von
Zahlungen nach der Besoldungsordnung der Zollverwaltung der DDR

2. DieWiderspruchs- und Klageverfahren wegen der Absenkung der Versorgung unter die
Im Gesetz festgeschriebene Mindestversorgung bzw. unter die erdiente Versorgung nach
Vorlage eines Rechtsgutachtensvon Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wol ff von der Europa-
Universitét Viadrina

3. Der Unterschied zwischen dem Rentenwert Ost und dem Rentenwert West —ein politi-
sches und ein rechtliches Problem. Zum Stand der Klageverfahren und zum weiteren
Vorgehen

Nach der Erorterung des erreichten Standes stand die Suche nach Wegen fur ein koordiniertes
Vorgehen im Vordergrund, ein Vorgehen, dass sowohl 6konomisch vertretbar als auch sozial
ausgewogen sein muss, gerade gegentuiber den dlteren Kollegen, die als Verfahrensbeteiligte
betroffen sind.

Die Themen sind nicht neu, waren sie doch bereits Gegenstand der Jahrestagung des
Standigen Ausschusses Senioren im Juni 2009 in Leipzig (siehe Bericht Gber diese
Tagungim BDZ - Magazin vom September 2009). Allerdings gab es zwischenzeitlich
einige Ereignisse, die dieses Gesprach dringend erforderlich machten. Dazu gehort
dasAnschwellen der Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu den ersten beiden
Themen zu Massenverfahren, die begrenzten Mdglichkeiten des BDZ zur
Gewadahrung von Verfahrensrechtsschutz und die bevorstehende Freigabe des
seit September 2009 von Prof. Dr. Wolff abgegebenen Gutachtens zur
Verwendung fur dieMitglieder desBDZ.




Zum ersten Thema:

Im Zustandigkeitsbereich des BMF sind §
zwischenzeitlich tUber 1800 Antrage auf
Uberpriifung der Beriicksichtigung weiterer
Zahlungen als Arbeitsentgelt i. S. des § 8
AAUG eingegangen. Alle Antrage wurden
bisher abschlégig beantwortet. Es folgten
Widerspriiche der betroffenen Kollegen. Wie
vorausgesehen, aber nicht gerade gewiinscht,
erlief3 der Versorgungstréger Widerspruchs-
bescheide, wonach der Widerspruch zwar
zul&ssig, aber in der Sache unbegriindet sei. Die Argumente fUr die Ablehnung der Anspriiche
sind auch im Rahmen der Klageverfahren nicht besser oder Uberzeugender geworden.

Sowird z.B. dieAllgemeingiltigkeit des UrteilsdesBSG von 23.August 2007 —-B 4 RS4/06 R
— hinsichtlich des Begriffs Arbeitsentgelt ausgeschlossen. Die Definition fir Arbeitsentgelt
wird zwar in diesem Urteil ausdriicklich fur Zusatz- und Sonderversorgungssysteme klarge-
stellt, aber frei nach Karl Valentin,, ...verstehen wollen haben wir uns nicht getraut.”

Oder dasrechtskréaftige Urteil des Landessozia gerichts (L SG) Sachsen-Anhalt aus dem Jahre
2008, das sich auf das Urteil des BSG stiitzt und den Anspruch eines ehemaligen
Feuerwehrangehorigen auf die Bescheinigung von Verpflegungsgeld alsArbeitsentgelt bestétigt,
wird ignoriert.

Dafir wird ein dteresUrteil desL SG Thiringen erneut zitiert, in dem das Verpflegungsgeld al's
Sozialleistung beurteilt wurde, also kein Arbeitsentgelt sei. Warum nun das Verpflegungsgeld
ab 1991 als Arbeitseinkommen der Soziabeitrags- und Steuerpflicht unterlag und davor nur
eine Sozialleistung gewesen sein soll, konnte der Versorgungstrager bislang noch nicht
Uberzeugend herausfinden.

Essind zurzeit etwa 200 Klagen bei verschiedenen Sozial gerichten anhéngig.

Die Mehrzahl der Kl&ger in Berlin-Brandenburg, in der Regel alle auch Mitglieder im BDZ,
nutzt privaten Rechtsschutz oder wird von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Rente & Pension
unterstitzt.

Uber die Dienstleistungszentren des dbb wird etwa zehn Kollegen Verfahrensrechtsschutz
gewahrt. Dartiber hinaus gehende Antrage auf Rechtsschutz wurden zwar vom BDZ bef(r-
wortet, aber leider vom dbb abgelehnt. Man sei lediglich bereit, eine begrenzte Zahl von
exemplarischen Verfahren (das sind noch keine Musterverfahren) zu fihren.

Um es vorwegzunehmen: kein vom Dienstleistungszentrum abgewiesenes Mitglied unseres
Bezirksverbandes, das auch nicht tber privaten Rechtsschutz verfligt, wurde von der AG Rente
& Pension allein gelassen. Alle Mitglieder haben eine gut begriindete Klageschrift bei den
Sozialgerichten abgegeben und erhalten Hilfe bel den weiteren Schriftsétzen. Sie bendtigen
spatestensweitere Hilfe bei Terminen vor Gericht, die die Mitglieder der Arbeitgruppe Renten
& Pension etwas Uberfordern konnte.

Die beflrchtete und bisher abgewendete Situation der Massenverfahren wird eintreten - zum
Nachteil der Verwaltung, die diese Flut bewa tigen mussund zum Nachteil der Kollegen, diein
Klageverfahren mit umfanglichem Schriftverkehr getrieben werden. Die Mehrzahl dieser
Kollegen ist im Renten- bzw. im Pensionsalter. Nur wenige sind im aktiven Dienst. Gerade
diese dlteren Kollegen verstehen umfangreiche im besten Amtsdeutsch formulierte Klageer-
widerungen nicht oder nur mit viel Ubersetzungshilfe. Das Unverstandnis aber auch der Wille
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zum Weitermachen bleibt, wenn sie erfahren, das zwischenzeitlich bei den Polizistenim Land
Brandenburg z.B. das Verpflegungsgeld a sArbeitsentgelt anerkannt wurde, was wiederum zur
Neuberechnung und Erhéhung der Rente flhrte. Es entsteht auch die Frage, wieso der
Bundesfinanzminister im bel derseitigen Interesse von Verwaltung und Steuerbiirger denrechtlich
umstrittenen Solidaritatsbeitrag vorlaufig festsetzen lasst und die gleiche Verwaltung
Massenverfahren, wenn auch im etwas geringeren Umfang, bei den eigenen Mitarbeitern nicht
abwenden will.

Niemand wird, wenn man dem Vorschlag zu Musterverfahren folgt und dierestlichen Verfah-
ren ruhend stellt, davon ausgehen, dass dies dem Eingestandnisvon Unrecht gleichkommt. Das
ist weder bei der vorlaufigen Steuerfestsetzung beziglich des Solidaritétszuschlages der Fall
noch bei der Zustimmung zum Ruhen der Verfahren, bisim Rahmen von Musterverfahren eine
abschlief3ende Entscheidung getroffen wurde.

Klaus H. Leprich aulierte sein Verstandnis zu den vorgetragenen Problemen und versicherte,
sich daflr einzusetzen, dass aus den beim BDZ vorliegenden zehn Klageverfahren
Musterverfahren ausgewdahit werden und die restlichen Verwaltungsverfahren zum Ruhen
gebracht werden. Dazu werden Gespréache mit dem Bundesfinanzminister erforderlich sein.
Dieser Schritt wirde bei Zustimmung der Beklagten auch die Moglichkeit eréffnen, bereits
anhangige Klageverfahren ruhend zu stellen.

Hoffen wir, dass das gemeinsame Interesse der Kléager und der Beklagten, einen Rechtsstreit
sachlich und mit vertretbarem Aufwand zu kl&ren, die Oberhand beh&lt. Wenn dabei noch der
soziale Aspekt, unsere Klager sind fast tberwiegend Menschen im hoheren Lebensalter, eine
Rolle spielt, wére das auch ein Gewinn fr beide Seiten.

Zum zweiten Thema:

Das Gutachten von Prof. Dr. Wolff wurde zwischenzeitlich vom BRH freigegeben und steht
nunmehr allen Mitgliedern des BDZ zur Begriindung ihrer Widersprtiche und Klagen zur
Verflgung.

Das Gutachten behandelt zwei Themenkreise.

Den bidlang in den Ruhestand versetzten Beamten aus dem Beitrittsgebiet, die vielfach erst
kurz vor ihrem 50. Lebengjahr noch verbeamtet wurden, wird die gesetzliche Mindestversor-
gung mit der Begriindung nicht gewahrt, dasie nebenihrer seit dem 3. Oktober 1990 erdienten
Pension janoch eine gesetzliche Rente erhalten.

Oder anders ausgedriickt, diese Pensionare erhalten auch nach tber 15 Dienstjahren nicht die
im Gesetz fixierte Mindestpension, sondern werden auf die erdiente Pension heruntergekdirzt.
In dem o.g. etwa 200 Seiten umfassenden Gutachten wird dazu zusammenfassend ausgefuhrt:

»18.

Dem gegenuiber liegt nach Auffassung desUnter zeichnerseineVerletzungvon Artikel 33
Abs. 5GG vor, insofern alsdie§ 14Abs. 5BeamtVG/ § 2 Nr. 9 BeamtV UV einen sachlich
nicht gerechtfertigten Eingriff in die Versorgung bewirken, den Grundsatz der
Vollalimentation und den Grundsatz der Mindestalimentation verletzen. Die Verletzung
dieser drei Grundsatze beruhen alleauf dem gleichen Gedanken: § 14 Abs. 5 BeamtV G/
§ 2 Nr. 9 BeamtVUV verweist den Beamten hinsichtlich seiner Versorgung auf andere
offentlich-rechtliche Kassen, obwohl dieVoraussetzungen dafir nicht gegeben sind.”
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Der zweite Themenkreis des Gutachtens betrifft
nur wenige Pensionére, denen nicht einmal die
seit dem 3. Oktober 1990 erarbeitete bzw. erdiente |
Pension gezahlt wird, sondern ein erheblich
darunter liegender Betrag. DieKurzungwird mit & @ | |
dem Uberschreiten der so genannten Hochstgrenze [
nach § 55 BeamtV G begriindet, die ihnen zuvor (il
wegen ,, Systemnahe* 0.4 von 75 v.H. bisauf 35 =" B |
v.H. gemindert wird. Da diese ,, Hochstgrenze" L W 3 ; <3
dann erheblich durch die gesetzliche Altersrente b B i ‘g ==
ausgelastet ist, zahlt der Dienstherr nur die : . s T —
Differenz, d.h. dem Pension&ar wird dieerdiente  Maik Sekmann, Christof Sechmann, Klaus

Pension gekirzt. H. Leprich, Andreas Schwenke und Ronald
Im Gutachten heif3t esdazu: Hilgert (v.I.)
» 30.

Von der VerfassungsmaRigkeit von § 12a BeamtVG/ § 2 Nr. 7 BeamtVUV zu trennen ist
die Frage der Verfassungsmafigkeit von 855Abs. 2S. 1 Nr. 1 b) BeamtVGi.V.m. 8§ 12a
BeamtVG/8§2Nr. 7, 8 BeamtVUV. DieK appung der Hochstgrenzeim Sinnevon § 55Abs.
2 BeamtV G stellt nicht nur eine Nichtanerkennung der rechtsstaatswidrigen
Vordienstzeiten dar, sondern einematerielle K tir zung der sachlich durch tadellosen Dienst
erreichten Ver sorgung desBeamten in der Zeit nach der Wieder vereinigung.”

Es erfolgte praktisch eine versorgungsrechtliche Bestrafung bei diesen betroffenen Beamten,
deren Rechtsgrundlagefraglichist.

Zurzeit gibt esetwazehn Klageverfahren zu Féllen des erstgenannten Themenkrei ses, in denen
der BDZ Rechtsschutz gewéhrt und das Dienstleistungszentrum des dbb die Vertretung des
KlagersUbernommen hat. Invier Falen wurdedieserst nach dem Gespréch mit der Bundedeitung
erreicht.

Damit ist die Kapazitét des Rechtsschutzesin dieser Sache ausgel astet. Weitere Verfahren laufen
Uber private Rechtsschutzversicherungen, davon betrifft auch ein Verfahren den zweiten
Themenkreis des Gutachtens. Weitere Klageverfahren sind zu erwarten, wenn die Verwaltung
weitere Widerspruchsbescheide erteilt.

Klaus L eprich sicherte auch in dieser Angel egenheit seine Unterstiitzung zu. Er fUhrte aus, dass
esauch hier gelingen muss, nach Vorlage des Gutachtens aus den bei den Dienstleistungszentren
vorliegenden Verfahren Musterverfahren auszuwahlen, um die anderen ruhend stellen zu kénnen.
Auch dieses Themawerde er an den Minister herantragen.

Zumdritten Thema:

DieTeilnehmer der Beratung stellten fest, dass die Angleichung der Rentenwerte Ost und West
eine politische und eine rechtliche Frage ist. Es ist auch Sache der Gewerkschaft, hier
entsprechenden politischen Einfluss zu nehmen.

Ronald Hilgert verwies auf die Zusage der Bundeskanzlerin auf dem Kongressder BAGSOim
vergangenen Jahr in Leipzig, die Rentenproblematik einer Lésung innerhalb von zwei Jahren
zuzufUhren. Darauf sollten wir vertrauen und nicht den Klageweg beschreiten.

Kollegen der Arbeitsgruppe vertraten die Auffassung, dass auch eine héchstrichterliche Ent-
scheidung in Erganzung zum politischen Druck wirksam sein kann. Es gibt zahlreiche Bei-
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spiele, bei denen die Politik durch solche Entscheidungen zum Handeln gezwungen wurde
(Beispiel Entfernungspauschale).

Zurzeit laufen mehrere Klageverfahren, die Kollegen tber ihre private Rechtsschutzversiche-
rung finanzieren. Sie werden alle von einer kompetenten Anwaltin in Erfurt vertreten, leider
bearbeiten die Gerichte diese Rechtsstreite nicht sehr zlgig.

JEin Verfahren eines Gewerkschaftsmitgliedes, das Uber keine private Rechtsschutzversiche-

rung verfugt, liegt jetzt beim zustandigen Landessozialgericht. Mit Unterstiitzung unserer
Gewerkschaft durch entsprechenden Rechtsschutz kdnnten wir schneller den Zugang zu einer
hochstrichterlichen Entscheidung haben. Das hétte fur eine Anzahl von Kollegen den Vortell,
kunftige Verfahren ruhend zu stellen und mogliche Anspriiche zu sichern.
Klaus Leprich pflichtete in dieser Frage den Ausfiihrungen des Kollegen Ronald Hilgert bel,
sichertejedoch zu, dieses Themanoch einmal in der Bundesleitung zu beraten.
Wiewir erfahren haben, hat sich Klaus L eprich zwischenzeitlich an den Bundesfinanzminister
gewandt. Daflir dankenihm die Mitglieder der Arbeitsgruppe Renten & Pension. EineAntwort
desMinisters steht noch aus.
Damit werden diein den jeweliligen Verfahren befindlichen K ollegen weiter durchhalten mis-
sen. DieMitglieder der Arbeitsgruppe werden den K ollegen Unterstiitzung gewahren wie bisher.
Dazu sollten nach terminlicher Absprache unsere Sprechstunden in Berlin, Potsdam und Frankfurt
(Oder) genutzt werden.

Nachtrag:
Zwischenzeitlich hat das BMF den oben genannten Vorschlag zur Fihrung von Musterklagen abgelehnt.
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Nachtrag:
Zwischenzeitlich hat das BMF den oben genannten Vorschlag zur Führung von Musterklagen abgelehnt.




